Stadt K&In

Die Oberbiirgermeisterin
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Der Rat der Stadt KoIn hat in seiner Sitzung vom 10.09.2009 aufgrund des § 114a
der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom
14.07.1994 (SGV. NRW. 2023) — in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung
— diese Satzung beschlossen:

§1

Rechtsform, Namen, Sitz, Stammkapital

(1) Die ,Stadtentwasserungsbetriebe KoIn“ sind eine Einrichtung der Stadt Koin in
der Rechtsform einer rechtsfahigen Anstalt des 6ffentlichen Rechts
(Kommunalunternehmen). Das Kommunalunternehmen wurde durch
Umwandlung des bestehenden Regiebetriebes ,Amt fur Stadtentwasserung®
nach der MalRgabe der naheren Bestimmungen dieser Satzung im Wege der

Seite 1 von 12



Stadt K&In

Die Oberbiirgermeisterin

Gesamtrechtsnachfolge begrundet. Es ist am 1. Mai 2001 entstanden.

(2) Das Kommunalunternehmen fihrt den Namen ,Stadtentwasserungsbetriebe
Koln, Anstalt des offentlichen Rechts®. Es tritt unter diesem Namen im gesamten
Geschafts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet ,StEB Koln®“.

(3) Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Kaolin.
(4) Das Stammkapital betragt 500.000 Euro.

(5) Als Siegel fihrt das Kommunalunternehmen das Dienstsiegel, dessen Abdruck
als Anlage der Satzung beigefugt ist. In dem Dienstsiegel ist das Emblem des
Kommunalunternehmens mit der Umschrift ,Stadtentwasserungsbetriebe Kalin,
Anstalt des offentlichen Rechts® und einer Zahl in Klammern versehen.

§ 2

Gegenstand des Kommunalunternehmens (Anstaltszweck)

(1) Aufgaben des Kommunalunternehmens sind:

1.

3a

die Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Koln nach den
gesetzlichen Vorschriften sowie die Vorhaltung, die Planung, der Bau und
der Betrieb der dafur notwendigen Anlagen.

Im Rahmen dieser Aufgabe Ubertragt die Stadt Kéln dem
Kommunalunternehmen die ihr gemaf § 46 Abs. 1 Landeswassergesetz fur
das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) in Verbindung mit § 56
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) obliegende Abwasserbeseitigungspflicht
gemal § 114a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in eigenem Namen und
in eigener Verantwortung;

die Annahme und Mitbehandlung flissiger und pumpfahiger biologischer
Abfalle sowie die Behandlung fester biologischer Abfalle zur Verwertung
nach den behdrdlichen Genehmigungen gemal den gesetzlichen
Vorschriften;

die Unterhaltung, der Betrieb und die Reinigung aller
StralRenentwasserungsanlagen einschliel3lich der Nebenanlagen auf dem
Gebiet der Stadt KoIn nach den gesetzlichen Vorschriften.

Im Rahmen dieser Aufgabe Ubertragt die Stadt KOIn dem
Kommunalunternehmen die ihr gemaf §§ 9 Abs. 1, 9 a Abs. 1 Strallen- und
Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (Str'WG NRW) obliegende
Verantwortung fur die ordnungsgemale Stralenentwasserung einschlielilich
der damit verbundenen Verkehrssicherungspflicht als Teil der
Straldenbaulast gemal § 114 a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in
eigenem Namen und in eigener Verantwortung;

die Sanierung und der Neubau aller Stralkenentwasserungsanlagen
einschlieBlich der Sickergruben auf dem Gebiet der Stadt Koln nach den
gesetzlichen Vorschriften; ausgenommen sind die Sanierung und der
Neubau der Straleneinlaufe und Sinkkasten und deren Anschlussleitungen.
Die Stadt Kdln Ubertragt dem Kommunalunternehmen diese Pflichten als
eigene hoheitliche Aufgaben gemaf §§ 9 Abs. 1, 9a Abs. 1 StrWG NRW in
Verbindung mit § 114a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in eigenem
Namen und in eigener Verantwortung;

der Hochwasserschutz auf dem Gebiet der Stadt Kéln gemafn den
gesetzlichen Vorschriften.

Die Stadt Kdln Ubertragt dem Kommunalunternehmen diese hoheitliche
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Aufgabe gemal § 114 a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in eigenem
Namen und in eigener Verantwortung. Die naheren Einzelheiten regelt ein
offentlich-rechtlicher Vertrag;

5. die Gewasserunterhaltung einschlieRlich des Gewasserausbaus, des
Ausgleichs der Wasserfuhrung und des Hochwasserschutzes bei den auf
dem Gebiet der Stadt KdIn gelegenen sonstigen Gewassern im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LWG nach den gesetzlichen Vorschriften. Zu den Aufgaben

des Kommunalunternehmens gehoren auch die Unterhaltung, die Planung,
der Bau und der Betrieb der daflir notwendigen Anlagen.

Im Rahmen dieser Aufgabe Ubertragt die Stadt KOIn dem
Kommunalunternehmen die ihr gemafl § 62 Abs. 1 Nr. 2 und § 68 LWG in
Verbindung mit § 40 WHG obliegende Gewasserunterhaltungs- und
Gewasserausbaupflicht gemal § 114 a Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit §
62 Abs. 5 LWG zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in eigener
Verantwortung.

(1a) Das Kommunalunternehmen ist berechtigt, mit den im Zusammenhang mit

der Wahrnehmung seiner wasserwirtschaftlichen Aufgaben gemaR Absatz 1
Ziffer 1 bis 3a anfallenden Energiepotentialen auf dem Gebiet der Stadt Koln
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Versorgung mit Elektrizitat, Gas und
Warme zu leisten. Es ist aulRerdem berechtigt, seinen Beitrag zur
wasserbewussten Stadtentwicklung der Stadt Koln zu leisten. Zu diesen
Zwecken kann das Kommunalunternehmen die erforderlichen technischen
Anlagen planen, bauen und betreiben.

(2) Das Kommunalunternehmen ist im Rahmen seines

Unternehmensgegenstands zu allen MalRnahmen und Geschaften berechtigt,
die seinem Anstaltszweck dienen. Es kann insbesondere weitere Tatigkeiten
im unmittelbaren Zusammenhang mit den gemaf Abs. 1 Ubertragenen
Aufgaben, zu denen die Stadt KoIn gegenuber Dritten unmittelbar verpflichtet
ist, als Erflllungsgehilfe Gbernehmen.

(3) Die in Abs. 1 aufgefuhrten Aufgaben erfassen insbesondere Ingenieur-, Labor-,

(4)

Vermessungs- und Consulting-Leistungen flr die Stadt KéIn und fur von dieser
beherrschte Unternehmen. Soweit das Kommunalunternehmen von privaten
Grundstuckseigentimern im freien Wettbewerb mit der Untersuchung privater
und gewerblicher Abwasserleitungen sowie mit der Erarbeitung eines Konzeptes
zur Sanierung defekter privater oder gewerblicher Abwasserleitungen sowie mit
der Beratung zur Umsetzung dieses Konzeptes beauftragt wird, ist dies ebenfalls
eine Aufgabe im Sinne des Abs. 1, soweit die Malihahme in unmittelbarem
Zusammenhang mit der offentlichen Abwasserbeseitigung steht.

Das Kommunalunternehmen kann sich zur Erfullung seiner Aufgaben anderer
Unternehmen bedienen und sich im Rahmen der Vorschriften der
Gemeindeordnung an ihnen beteiligen; das Kommunalunternehmen kann
zentrale Dienstleistungen gegenuber seinen Beteiligungsunternehmen — auch
bereits in der Grindungsphase — erbringen (insbesondere
Labordienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und kaufmannische
Dienstleistungen (wie Buchhaltung und Personalbuchhaltung), soweit hierdurch
der Zweck des Beteiligungsunternehmens gefordert wird.

Das Kommunalunternehmen kann die in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben
unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen auch fur andere
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(1)

(1)

Gemeinden wahrnehmen.

Das Kommunalunternehmen ist berechtigt, zur Unterstlutzung seiner Aufgaben
und Forderung des Anstaltszwecks Mitgliedschaften in Zweckverbanden, in
Verbanden nach dem Wasser- und Bodenverbandsgesetz oder in
sondergesetzlichen Verbanden sowie in Vereinen zu begrinden; das
Kommunalunternehmen ist berechtigt, entgeltliche Leistungen, insbesondere
Beratungsleistungen, zur Unterstitzung dieser Kooperation zu erbringen.

§3

Kompetenzen des Kommunalunternehmens

Das Kommunalunternehmen ist nach § 114 a Abs. 3 GO NRW berechtigt,
Satzungen fur das gemal} § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Ubertragene Aufgabengebiet
zu erlassen sowie gemal § 9 GO NRW einen Anschluss- und Benutzungszwang
vorzuschreiben. Die Stadt Koln ubertragt dem Kommunalunternehmen insoweit
das Recht, gemall §§ 1 Abs. 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
Gebluhren, Beitrage und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden
Aufgabe zu erheben, wie auch das Recht, die hierbei ergangenen Bescheide
gemal den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes fir das Land
Nordrhein-Westfalen (VWVG NRW) vom 19. Februar 2003 in der jeweils gultigen
Fassung zu vollstrecken.

Far die Vergabe von Auftragen uber Lieferungen und Leistungen sowie von
Auftragen zur Durchfihrung von BaumalRnahmen durch das
Kommunalunternehmen gilt § 8 der Verordnung Uber kommunale Unternehmen
und Einrichtungen als Anstalten des 6ffentlichen Rechts
(Kommunalunternehmensverordnung — KUV) vom 24. Oktober 2001 in der
jeweils geltenden Fassung.

Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Koln und dem
Kommunalunternehmen werden in Vertragen geregelt, die der Schriftform
bedurfen. Im Ubrigen gilt § 13 KUV in der jeweils geltenden Fassung.

§4

Organe

Organe des Kommunalunternehmens sind:

1. der Vorstand (§ 5),

2. der Verwaltungsrat (§§ 6 bis 8).

(2)

Die Mitglieder aller Organe des Kommunalunternehmens sind zur
Verschwiegenheit Uber alle vertraulichen Angelegenheiten sowie Uber
Geschafts- und Betriebsgeheimnisse des Unternehmens verpflichtet. Die Pflicht
besteht fur die Mitglieder auch nach ihrem Ausscheiden aus dem
Kommunalunternehmen fort. Sie gilt nicht gegenuber den Organen der Stadt
Kaln.

Die Befangenheitsvorschriften des § 31 GO NRW und des § 20
Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen (VWVfG NRW)
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(1)

(2)

(3)

(4)

®)

(1)

vom 12. November 1999 in der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.

§5

Vorstand

Der Vorstand fuhrt die Geschafte des Kommunalunternehmens in eigener
Verantwortung, soweit nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung etwas
anderes bestimmt ist.

Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat
auf die Dauer von hochstens funf Jahren bestellt. Eine erneute Bestellung ist
zulassig.

Der Vorstand vertritt das Kommunalunternehmen gerichtlich und
aullergerichtlich. Der Vorstand ist allein vertretungsberechtigt. Er wird im Falle
seiner Verhinderung von einer Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter vertreten.
Dieser wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von hdchstens funf Jahren
bestellt; eine erneute Bestellung ist zulassig.

Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des
Kommunalunternehmens. Er trifft die anfallenden beamten-, arbeits- und
tarifrechtlichen Entscheidungen. Er unterzeichnet die nach geltendem Recht
auszustellenden Urkunden fur Beamtinnen und Beamte sowie die
Arbeitsvertrage und sonstigen schriftlichen Erklarungen zur Regelung der
Rechtsverhaltnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Im Falle seiner
Verhinderung wird er hierbei von seiner Stellvertreterin bzw. seinem
Stellvertreter vertreten. Der Vorstand kann die Unterschriftsbefugnis durch
interne Dienstanweisung Ubertragen.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat tber alle wichtigen Vorgange rechtzeitig zu
unterrichten und ihm auf Anforderung in allen Angelegenheiten Auskunft zu
geben. Er hat dem Verwaltungsrat vierteljahrlich Zwischenberichte Uber die
Abwicklung des Vermogens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Des
Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn bei der
Ausfuhrung des Erfolgsplans erfolgsgefahrdende Minderertrage (0,5 % der
veranschlagten Gesamtertrage) oder Mehraufwendungen (0,5 % der
veranschlagten Gesamtaufwendungen) zu erwarten sind. Ergeben sich aus der
Wirtschaftsfihrung des Kommunalunternehmens Auswirkungen auf den
Haushalt der Stadt Koln, ist neben dem Verwaltungsrat auch die Stadt Koln
unverzuglich schriftlich zu unterrichten.

§6

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus der/dem Vorsitzenden und 13 Ubrigen
Mitgliedern. Die/Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird fur den Fall seiner
Verhinderung von ihrer/seiner Vertreterin bzw. ihrem/seinem Vertreter im
Hauptamt vertreten; fur die Ubrigen Mitglieder werden Stellvertreterinnen und
Stellvertreter bestellt.

Die/Der Verwaltungsratsvorsitzende bestimmt sich nach § 114 a Abs. 8 GO
NRW.

Die Ubrigen Mitglieder des Verwaltungsrates (sowie ggf. deren
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter) werden vom Rat der Stadt KolIn fur finf
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(4)

(2)

)

Jahre gewahlt. Die erneute Wahl von Mitgliedern ist zulassig.

Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrates, die dem Rat der Stadt Kéln
angehoren, endet mit der Wahlzeit des Rates oder dem vorzeitigen Ausscheiden
aus dem Rat der Stadt Kaolin.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates tben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen
Mitglieder aus. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine angemessene
Entschadigung fur die Teilnahme an den Sitzungen, deren Hohe sich nach den
fur Mitglieder des Rates der Stadt Koln geltenden Bestimmungen bemisst.

§7

Aufgaben des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat uberwacht die Geschaftsfihrung des Vorstandes. Er
beschliel3t Uber grundsatzliche Angelegenheiten des Kommunalunternehmens,
soweit nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen. Des Weiteren
entscheidet der Verwaltungsrat Uber die Bestellung und Abberufung des
Vorstandes und dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter sowie uber die
vertragliche Regelung der Dienstverhaltnisse. Der Verwaltungsrat ist oberste
Dienstbehorde der Bediensteten des Kommunalunternehmens.

Der Verwaltungsrat entscheidet auRerdem Uber:

1. den Erlass von Satzungen im Rahmen des durch die Anstaltssatzung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Ubertragenen Aufgabenbereiches,

2. die Beteiligung oder Erhéhung einer Beteiligung des
Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen oder Einrichtungen
sowie deren Grindung,

3. die Feststellung und Anderung des Wirtschaftsplanes einschlieBlich des

Stellenplanes und der Stellenubersicht,

die Feststellung des Jahresabschlusses,

die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte fur die

Leistungsnehmer,

die Bestellung des Abschlussprifers,

die Ergebnisverwendung,

die Entlastung des Vorstandes,

Rechtsgeschafte des Kommunalunternehmens im Sinne des § 111 GO

NRW,

10.die Aufstellung und die Anderung des Gewasserentwicklungs- und des
Gewassersanierungskonzeptes.

Im Falle der Nummer 1 unterliegt der Verwaltungsrat den Weisungen des Rates

der Stadt KolIn.

Entscheidungen des Verwaltungsrates Uber die Bestellung und Abberufung des

Vorstandes sowie in den Fallen der Nummern 2 bis 4, 7, 9 und 10 bedurfen der

vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Kaln.

o &

©ooNO®

Der Vorstand bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates zu

1. dem Erwerb, der Veraulderung oder der Belastung von
Vermogensgegenstanden, sowie dem Verzicht auf Anspriche und dem
Abschluss von Vergleichen, sofern im Einzelfall eine Wertgrenze von 5,0
Millionen Euro Uberschritten wird,

2. Vorhaben und Beschaffungen, sofern im Einzelfall eine Wertgrenze von 5,0
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(4)

®)

(1)

)

Millionen Euro Uberschritten wird, es sei denn, es handelt sich um
Kreditgeschafte (Kredite, Schuldscheindarlehen,
Namensschuldverschreibungen etc.) im Rahmen des Wirtschaftsplanes,
Uber die der Verwaltungsrat im Anschluss hinsichtlich ihres Umfangs
informiert wird,

3. Klageerhebung, Widerklage, Klageriicknahme, Einlegung oder Ricknahme
eines Rechtsmittels, Vergleichen, Anerkenntnissen und ahnlich wichtigen
Prozesshandlungen bei einem Streitwert von mehr als 5,0 Millionen Euro mit
Ausnahme der Klageerwiderung und der Klageanderung bei einer
Streitwertanderung unter 500.000 Euro,

4. dem Erlass und der Anderung seiner Geschéftsordnung.

Der Verwaltungsrat leitet das Abwasserbeseitigungskonzept, nachdem er
daruber beschlossen hat, an die Oberburgermeisterin/ den Oberburgermeister
der Stadt Koln weiter, damit diese/r es nach Prifung an den Rat der Stadt Kdin
zur Beschlussfassung weiterleitet. Anschlie3end legt die Oberblurgermeisterin/
der Oberblrgermeister der Stadt Koln das Abwasserbeseitigungskonzept der
Aufsichtsbehdrde gemal § 47 Abs. 1 LWG vor.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten kann der Vorstand im Einvernehmen mit
der/dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates die notwendigen Mallnahmen
treffen, wenn die Zustimmung des Verwaltungsrates nicht rechtzeitig einholbar
ist. Der Vorstand hat den Verwaltungsrat von den getroffenen Ma3nahmen
unverzuglich zu unterrichten. Der Vorstand muss das Einvernehmen mit der/dem
Vorsitzenden des Verwaltungsrates schriftlich vor Einleitung der Ma3nahmen
herbeifuhren.

Die/Der Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt das Kommunalunternehmen
gerichtlich und auRergerichtlich gegenuber dem Vorstand. Der Verwaltungsrat
berichtet dem Rat der Stadt K&In mindestens zweimal jahrlich Uber alle wichtigen
Angelegenheiten, insbesondere Uber die wirtschaftliche Situation des
Unternehmens. Unabhangig davon ist dem Rat oder einer/ einem Beauftragten
des Rates auf Verlangen uber alle Angelegenheiten des
Kommunalunternehmens Auskunft zu erteilen.

§8

Einberufung und Beschliisse des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung des Vorsitzenden des
Verwaltungsrates zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort
angeben sowie die Tagesordnung enthalten und den Mitgliedern des
Verwaltungsrates spatestens am vierzehnten Tag vor der Sitzung zugehen. In
dringenden Fallen kann die Frist bis auf 24 Stunden abgekurzt werden.

Der Verwaltungsrat ist jahrlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss
aullerdem einberufen werden, wenn es mindestens ein Drittel der Mitglieder des
Verwaltungsrates unter Angabe der Beratungsgegenstande beantragt.

Sitzungen des Verwaltungsrates werden von der/dem Vorsitzenden des
Verwaltungsrates geleitet. Sie finden am Sitz des Kommunalunternehmens in
Kdln statt. Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind grundsatzlich nicht
offentlich. Satzungen werden in 6ffentlichen Sitzungen beraten und beschlossen.
§ 48 GO NRW ist insoweit entsprechend anzuwenden.
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(3a)Abweichend von Absatz 3 Satz 2 konnen die Sitzungen des Verwaltungsrats auch in

(7)

(9)

digitaler oder hybrider Form durchgefihrt werden, sofern eine Beratung und
Beschlussfassung durch eine zeitgleiche Ubertragung von Bild und Ton mittels geeigneter
technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, sichergestellt ist.
Uber die Form der Sitzungsdurchfiihrung entscheidet die/der Vorsitzende des
Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat entscheidet in der Regel durch Beschlusse in Sitzungen. Er
ist beschlussfahig, wenn samtliche Mitglieder ordnungsgemal geladen sind und
drei Viertel der Mitglieder bzw. deren Stellvertreter/innen anwesend sind,
darunter die/der Vorsitzende oder ihre/seine Vertreterin bzw. ihr/sein Vertreter im
Hauptamt. Uber andere als in der Einladung angegebene
Beratungsgegenstande darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn die
Angelegenheit dringend ist und der Verwaltungsrat der Behandlung mehrheitlich
zustimmt.

Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung uber denselben
Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rucksicht auf die Zahl der Anwesenden
beschlussfahig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Folge hingewiesen
werden.

Der Verwaltungsrat kann auch unter Verzicht auf die Formlichkeiten der
Einberufung zu einer Sitzung zusammentreten, sofern alle Mitglieder hiermit
einverstanden sind.

Sofern kein Verwaltungsratsmitglied unverziglich widerspricht, kbnnen nach
Ermessen des Vorsitzenden BeschlUsse in eiligen oder einfachen
Angelegenheiten auch durch Einholen der Erklarung in schriftlicher Form oder
per Fax gefasst werden. In diesem Fall ist eine von der/dem Vorsitzenden zu
bestimmende Frist fir den Eingang der Stimmen festzulegen. Innerhalb dieser
Frist nicht eingegangene Stimmen werden bei der Beschlussfassung nicht
mitgezahilt.

Alle Beschlusse des Verwaltungsrates werden in offener Abstimmung mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen
werden nicht gewertet. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Uber die gefassten Beschliisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die
Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu
unterzeichnen und dem Verwaltungsrat in der nachsten Sitzung zur
Genehmigung vorzulegen. Jedes Verwaltungsratsmitglied und die
Stadt KoIn erhalten eine Abschrift der Niederschrift.

(10) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil, sofern der

(1)

Verwaltungsrat keine gegenteiligen Beschllsse fasst.

§9

Verpflichtungserklarungen

Verpflichtende Erklarungen bedurfen der Schriftform oder der elektronischen
Form gemaR § 126a BGB; dies qilt nicht fur die Geschafte der laufenden
Verwaltung, die insbesondere im Rahmen eines computergestutzten
Warenwirtschaftssystems abgewickelt werden, und solche Geschafte, die
gemal einer der Form nach Halbsatz 1 entsprechenden Vollmachtsurkunde

Seite 8 von 12



Stadt K&In

Die Oberbiirgermeisterin

getatigt werden. Die Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen
~otadtentwasserungsbetriebe Koln, Anstalt des 6ffentlichen Rechts” durch die
jeweils Vertretungsberechtigten.

(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifligung eines Vertretungszusatzes, der/die
Stellvertreter/in mit dem Zusatz ,in Vertretung®, andere Vertretungsberechtigte
mit dem Zusatz ,im Auftrag“. Erklarungen des Verwaltungsrates werden von
der/dem Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von ihrer/seiner Stellvertreterin
bzw. ihrem/seinem Stellvertreter im Amt unter der Bezeichnung ,Verwaltungsrat
der Stadtentwasserungsbetriebe Koln, Anstalt des offentlichen Rechts”
abgegeben.

(3) Das Kommunalunternehmen darf keine Sicherheiten zu Gunsten Dritter
bestellen, keine Burgschaften und Verpflichtungen aus Gewahrvertragen
ubernehmen und keine sonstigen Rechtsgeschafte im Sinne des § 87 GO NRW
tatigen.

§ 10
Wirtschaftsplan, mittelfristige Planung, Wirtschaftsfiihrung, Rechnungswesen,
Vermogensverwaltung und Priufungsrechte

(1) Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des
offentlichen Zwecks zu fuhren; dies beinhaltet auch die wirtschaftliche Nutzung
oder Verwertung der vorhandenen Vermogensgegenstande und Ressourcen.
Es gelten die Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom
24. Oktober 2001 in der jeweils geltenden Fassung, soweit andere gesetzliche
Vorschriften dem nicht entgegenstehen.

(2) Vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres hat der Vorstand rechtzeitig einen
Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem
Vermdgensplan. Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan und eine
Stellenubersicht entsprechend § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO) beizufiigen. Dem gemal § 17 KUV zu erstellenden Erfolgsplan ist
eine detaillierte Spartenrechnung beizufluigen, der die vorhersehbaren Ertrage
und Aufwendungen sowie die Planergebnisse der einzelnen Betatigungsfelder
des Kommunalunternehmens entnommen werden konnen.

Zur flexiblen Bewirtschaftung kdnnen im Erfolgsplan Ertrage und Aufwendungen
innerhalb der einzelnen Sparten zu Budgets verbunden werden. Ausgenommen
von dieser Moglichkeit sind die Personalkosten. Im Vermogensplan kdnnen
innerhalb der einzelnen Sparten die Einzahlungen und die Auszahlungen fur
Investitionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen
der Ertrage und Aufwendungen bzw. die Summen der Einzahlungen und
Investitionsauszahlungen fur die Wirtschaftsfihrung verbindlich.

(3) Das Kommunalunternehmen hat dem Wirtschaftsplan eine funfjahrige Ergebnis-
und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Wirtschaftsplan
einzubeziehen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht — nach Jahren gegliedert
— aus einer Ubersicht Gber die Entwicklung der Ertrage und Aufwendungen des
Erfolgsplanes sowie einer Ubersicht der Auszahlungen und Deckungsmittel des
Vermogensplanes. lhrist ein Investitionsprogramm zu Grunde zu legen. Die
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist dem Rat der Stadt KéIn im
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(4)

®)

(7)

(8)

(1)

(2)

Rahmen der Beschlussfassung Uber den Wirtschaftsplan zur Kenntnis zu geben.

Der Wirtschaftsplan ist unverzuglich zu andern, wenn eine der in § 16 Abs. 2
Buchstaben a) bis ¢) KUV genannten Voraussetzungen eintritt. Dabei gilt:

1. Eine erhebliche Abweichung des Jahresergebnisses gegenuber dem
Erfolgsplan gemal § 16 Abs. 2 Buchstabe a) KUV liegt insbesondere dann
vor, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass sich das
veranschlagte Jahresergebnis um 10 % verschlechtert oder der
Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen um 2.000.000 Euro
uberschritten wird oder ein gegebenenfalls ausgewiesener Zuschuss der
Stadt KéIn erhdht werden muss oder sich fur die Stadt Koln die Verpflichtung
zum Verlustausgleich gem. § 14 Abs. 2 Satz 3 KUV abzeichnet.

2. Eine erheblich héhere Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermdgensplans
gemal § 16 Abs. 2 Buchstabe b) KUV liegt vor, wenn die geplante
Kreditaufnahme um 2.500.000 Euro erhdht werden muss.

3. Eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der im Stellenplan und in der
StellenUbersicht vorgesehenen Stellen gemal § 16 Abs. 2 Buchstabe c)
KUV liegt vor, wenn die Vermehrung oder Hebung der Stellen mehr als 1%
der vorgesehenen Stellen umfasst und es sich nicht um eine
vorubergehende Einstellung von Aushilfskraften handelt.

Erfolgsgefahrdende Mehraufwendungen, die gemaR § 17 Abs. 3 KUV der
Zustimmung des Vorstandes bedurfen, liegen vor, wenn der Gesamtbetrag der
geplanten Aufwendungen um 100.000 Euro uUberschritten wird.

Mehrauszahlungen des Vermogensplanes, die gemal § 18 Abs. 5 KUV der
Zustimmung des Verwaltungsrates bedurfen, liegen vor, wenn das
Gesamtauszahlungsvolumen um 500.000 Euro Uberschritten wird.

Die Anordnung und Ausflhrung finanzwirksamer Vorgange sind personell und
organisatorisch zu trennen. Die mit diesen Aufgaben Betrauten durfen nicht
durch ein Angehdrigenverhaltnis im Sinne des § 20 Abs. 5 VwVfG NRW
verbunden sein.

Die Stadt Koln hat als Gewahrtragerin das Recht, jederzeit eine Kassen-, Buch-
und Betriebsprufung durchzufuhren.

§11
Jahresabschluss, Informationsrechte

Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht innerhalb von drei
Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchfuhrung
der Abschlussprifung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der
Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des
Datums zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung
und dem Anhang. Fur die Aufstellung, Feststellung und Prifung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind die fur grol3e
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des
Handelsgesetzbuches (1. und 2. Abschnitt) sinngemafl anzuwenden, soweit sich
nichts anderes aus den Regelungen der KUV ergibt. Eine Pflicht zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung wird hiermit nicht begrindet. Das
Kommunalunternehmen hat fur den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres fur
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jede Sparte eine gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen, die in
den Anhang aufzunehmen ist. Dabei sind gemeinsame Aufwendungen und
Ertrage sachgerecht auf die Sparten aufzuteilen, soweit Lieferungen und
Leistungen nicht gesondert verrechnet werden. Die Spartenrechnungen muissen
detaillierte Angaben und Erlauterungen zu den zugeordneten Ertragen und
Aufwendungen enthalten. Dem Bericht des Abschlussprifers muss zu
entnehmen sein, ob die Spartenrechnungen ordnungsgemal sind.

(3) Bei der Prifung des Jahresabschlusses ist § 53 des Gesetzes Uber die
Grundsatze des Haushaltsrechts des Bundes und der Lander
(Haushaltsgrundsatzegesetz - HGrG) vom 19. August 1969 in der jeweils
geltenden Fassung entsprechend zu beachten. Dem Rechnungspriufungsamt der
Stadt KdIn werden die Rechte nach § 54 HGrG eingeraumt.

(4) Der Lagebericht muss die in § 289 Abs. 2 HGB genannten Sachverhalte
behandeln. Im Lagebericht ist auch auf die Feststellungen im Rahmen der
Prufung nach § 53 HGrG einzugehen.

(5) Die Stadt Kéln kann vom Kommunalunternehmen Aufklarung und Nachweise
verlangen, die die Aufstellung ihres Gesamtabschlusses erfordert. Daruber
hinaus hat der Vorstand der Gewahrtragerin Stadt Kéln auf Verlangen
unverzuglich Auskunft Gber die Angelegenheiten des Kommunalunternehmens
zu geben und die Einsicht der Blicher und Schriften zu gestatten.

§12
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des Kommunalunternehmens ist das Kalenderjahr.

§13
Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen des Kommunalunternehmens erfolgen im Amtsblatt der
Stadt KaIn. Dort werden auch der Jahresabschluss, der Lagebericht und die
Verwendung des Jahresergebnisses offentlich bekannt gemacht. Die vorstehenden
Unterlagen sind danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur
Einsichtnahme verfligbar zu halten. In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit
der Einsichtnahme hinzuweisen.

§14
Bedienstete

(1) Das Kommunalunternehmen ist Dienstherr der Bediensteten des Unternehmens
mit Ausnahme der von der Stadt Koln abgeordneten Beamtinnen und Beamten;
fur diese gilt § 15 Abs. 1.

(2) Die Bediensteten des Kommunalunternehmens werden in dem vom
Verwaltungsrat beschlossenen Stellenplan gefuhrt. Dies gilt nicht fur die von der
Stadt KdIn abgeordneten Beamtinnen und Beamten.

(3) Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit hdherem Endgrundgehalt
verliehen, so kann sie oder er mit Rlickwirkung von héchstens drei Monaten in
die hohere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie oder er wahrend dieser
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(1)
(2)
)

(4)

®)

Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes
tatsachlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in der sie oder er
eingewiesen war, besetzbar war.

) §15
Uberleitungsregelungen

Dienstherrin der von der Stadt Koln in das Kommunalunternehmen
abgeordneten Beamten und Beamtinnen ist die Stadt Koln.

Die Einzelheiten des Uberganges der Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer zum
Kommunalunternehmen werden im Personaluberleitungstarif beschrieben.

Das Kommunalunternehmen tritt ansonsten im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge in alle bestehenden Rechte und Pflichten der Stadt Koln
ein, die im Zusammenhang mit den Ubertragenen Aufgaben stehen. Im Rahmen
der gemal} § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 Ubertragenen Aufgabe gilt dies insbesondere
auch fur das notwendige Anlage- und Betriebsvermdgen einschlielich der
Grundstucke.

Die Ubertragung der hoheitlichen Aufgabe der Gewasserunterhaltung
einschliellich des Gewasserausbaus, des Ausgleichs der Wasserfuhrung und
des Hochwasserschutzes bei den auf dem Gebiet der Stadt Kéln gelegenen
sonstigen Gewassern gemal § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erfolgt mit Wirkung zum 1.
Januar 2010. Das Kommunalunternehmen ist Gesamtrechtsnachfolger der Stadt
Koln auch in Hinblick auf die Rechte und Pflichten, die im Zusammenhang mit
diesen Ubertragenen Aufgaben stehen. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich
aus einer zwischen der Stadt KoIn und dem Kommunalunternehmen
abzuschlieRenden Vereinbarung. Bis zum 31. Dezember 2009 erfolgt die
Durchfuhrung dieser Aufgaben durch das Kommunalunternehmen weiterhin
gemal der offentlichrechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Kéln und dem
Kommunalunternehmen vom 22. Dezember 2003.

Die Ubertragung der hoheitlichen Aufgabe der Sanierung und des Neubaus der
Strallenentwasserungsanlagen gemaf § 2 Abs. 1 Nr. 3a in dem dort
bezeichneten Umfang erfolgt mit Wirkung zum 01. Juli 2014. Die naheren
Einzelheiten regelt ein offentlich-rechtlicher Vertrag.

§ 16
Auflosung des Kommunalunternehmens

Bei Aufloésung des Kommunalunternehmens fallt das Vermdgen im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge an die Stadt KoIn zurtck.

§17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Anlage zu § 1 Abs. 5 der Satzung fir das Kommunalunternehmen
Stadtentwasserungsbetriebe Koln, Anstalt des offentlichen Rechts der Stadt Koin

Seite 12 von 12



Stadt K&In

Die Oberbiirgermeisterin

Seite 13 von 12



	Satzungfür das Kommunalunternehmen Stadtentwässerungsbetriebe Köln,Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Köln vom 05. November 2009
	§ 1 Rechtsform, Namen, Sitz, Stammkapital
	§ 2 Gegenstand des Kommunalunternehmens (Anstaltszweck)
	§ 3 Kompetenzen des Kommunalunternehmens
	§ 4 Organe
	§ 5 Vorstand
	§ 6 Verwaltungsrat
	§ 7 Aufgaben des Verwaltungsrates
	§ 8 Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrates
	§ 9 Verpflichtungserklärungen
	§ 10 Wirtschaftsplan, mittelfristige Planung, Wirtschaftsführung, Rechnungswesen,Vermögensverwaltung und Prüfungsrechte
	§ 11 Jahresabschluss, Informationsrechte
	§ 12 Wirtschaftsjahr
	§ 13 Bekanntmachungen
	§ 14 Bedienstete
	§ 15 Überleitungsregelungen
	§ 16 Auflösung des Kommunalunternehmens
	§ 17 Inkrafttreten
	Anlage zu § 1

